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Beschluss 
 
 
Instandsetzung Ziegeleiteich 
 
Der sogenannte Ziegeleiteich befindet sich in Flottbek hinter der Internationalen Schule sowie 
der Sportanlage Hemmingstedter Weg. 
 
Der Name geht zurück auf eine alte Ziegelei an der Straße Püttkuhl, die dort im Jahre 1891 
errichtet wurde. Die Ziegelei befindet sich dort heutzutage nicht mehr, heute stellt der Teich 
mit seiner Umgebung eine kleine Parkanlage dar, welche von Spaziergänger:innen, Müttern 
mit Kindern, Hundebesitzer:innen etc. frequentiert wird. 
 
Indes wirkt die kleine Anlage recht ungepflegt, es steht dort höchst verwahrlostes 
Gartenmobiliar herum, über dessen ästhetischen Wert sich nicht mehr streiten lässt. 
 
Des Weiteren macht das Gewässer bereits optisch keinen gesunden und hygienischen 
Eindruck. 
 
Eine Nachfrage beim Bezirksamt hat ergeben, dass es in den Jahren 2024 und 2025 (über 
vorherige Jahre liegen keine Angaben vor), laut Hygieneinstitut Hamburg einen erheblichen 
Befall mit Cyanobakterien (Blaualgen) gab. 
 
Die Reaktion auf diesen Missstand behördlicherseits bestand in dem Aufstellen von 
Hinweisschildern; dieses ist selbstverständlich weder ausreichend noch akzeptabel. 
 
Zudem stehen die genannten Schilder dort auch gar nicht mehr. 
 
Insgesamt lässt sich sagen, dass sich das gesamte Areal in einem desolaten Zustand befindet; 
es ist dringlich Abhilfe zu schaffen. 
 
Vor diesem Hintergrund beschließt die Bezirksversammlung Folgendes: 
 
Das Bezirksamt wird daher gemäß § 19 BezVG aufgefordert, 
 

1. ohne weitere Verzögerung die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um das 
ökologische Gleichgewicht im Ziegeleiteich wiederherzustellen; 

 
2. im Vorwege zu prüfen, welche Gründe für die Verschmutzung ansonsten möglich 

sind (abgesehen von Jahreszeit und Blätterbefall);  
 

3. ad hoc mindestens entsprechende Warnschilder zu errichten; 
 

4. das „Gartenmobiliar“ bzw. die installierten Kunstgegenstände ersatzlos zu 
entfernen bzw. herkömmliche Gartenbänke zu installieren. 

 


